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STÄDTEREGION AACHEN 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 GV NRW S. 516) sowie gemäß § 
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009  (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender 
Bußgeldbescheid durch diese öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 
2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bußgeld-
bescheid als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffent-
lichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Bußgeldbescheid vom 11.11.2015, 
Aktenzeichen: 3406.20022018,

an Herrn Simon Katzenberger,
zuletzt wohnhaft: Römergasse 16, 52134 Herzogenrath.

Der Bußgeldbescheid befindet sich im Amt für Ordnungsan-
gelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz der 
StädteRegion Aachen, Zollernstraße 20, 52070 Aachen. Dort 
kann sie von dem Betroffenen eingesehen werden. 

 
Aachen, den 11.11.2015   Der Städteregionsrat

Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 GV NRW S. 516) sowie gemäß § 
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 

24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender 
Bußgeldbescheid durch diese öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 
2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bußgeld-
bescheid als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffent-
lichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Bußgeldbescheid vom 11.11.2015, 
Aktenzeichen: 3406.20021195,

an Herrn Andreas Nikita Wipperfürth,
zuletzt wohnhaft: An der Mönch Hof Sod 9, 

52477 Alsdorf.

Der Bußgeldbescheid befindet sich im Amt für Ordnungsan-
gelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz der 
StädteRegion Aachen, Zollernstraße 20, 52070 Aachen. Dort
kann sie von dem Betroffenen eingesehen werden.

 
Aachen, den 11.11.2015   Der Städteregionsrat

Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 
2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW S. 516) sowie gem. § 15 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 24.11.09 (ver-
öffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der StädteRegion 
Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 22) in den je-
weils geltenden Fassungen wird nachstehende Ordnungsver-
fügung durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).  
Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungsver-
fügung als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffent-
lichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.
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Ordnungsverfügung vom 20.10.2015, 
Aktenzeichen 107312

an Muhammad ASLAM,
zuletzt wohnhaft Trierer Straße 40, 52078 Aachen.

Die Ordnungsverfügung befindet sich im Ausländeramt der 
StädteRegion Aachen, Hackländerstraße1, 52064 Aachen. 
Dort kann sie von dem Betroffenen eingesehen werden.
 
Aachem, den 16.11.2015        Der Städteregionsrat

Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, 
Nr. 22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachste-
hende Ordnungsverfügung durch diese öffentliche Bekannt-
machung zugestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 
10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieses Schreiben 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Schreiben vom 20.11.2015; 
Aktenzeichen: A36.2.2/kho   Anh. 20.11.2015

an Herrn Falk Fölsch,
zuletzt wohnhaft: In Steckenborn 68, 52152 Simmerath.

Das Schreiben befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Führerscheinstelle, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen. Dort kann dieses von dem Be-
troffenen eingesehen werden.
 
Würselen, den 22.06.2015        Der Städteregionsrat

Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 

24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende(s) 
Ordnungsverfügung / Schreiben durch diese öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Damit können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach  deren  Ablauf Rechtsverluste drohen 
können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese(s) Ordnungs-
verfügung / Schreiben als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Mitteilung über die Gewährung einer Unterhaltsleistung 
gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 

vom 16.11.2015
Aktenzeichen: 51.5/M 255-200
an Herrn Zoran Xaver Maintz

zuletzt wohnhaft: 52499 Baesweiler, Königsberger Weg 2.

Das Schreiben befindet sich im Amt für Kinder, Jugend und 
Familienberatung der StädteRegion Aachen, Unterhaltsvor-
schusskasse, Zollernstraße 10, 52070 Aachen. Dort kann 
diese(s) von dem Betroffenen eingesehen werden.
 
Aachen, den 16.11.2015        Der Städteregionsrat

Helmut Etschenberg

SPRUNGBRETT GGMBH

Bekanntmachung

1. Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 
2014 der Gesellschaft am 22.09.2015 festgestellt.

2. Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversamm-
lung vorschlagen, den Jahresüberschuss i. H. von EUR 
32.719,35 in die Gewinnrücklagen einzustellen. Der 
Jahresabschluss der SPRUNGbrett gemeinnützige 
GmbH – Beschäftigungsinitiative der StädteRegion Aa-
chen – für das Jahr 2014 wurde mit einer Bilanzsumme 
von EURO 462.611,96 und dem Ergebnis der gewöhn-
lichen Geschäftstätigkeit von EURO 32.719,35 in der 
vorgenannten Sitzung festgestellt. 

Mit Datum vom 14.06.2010 hat die Bezirksregierung 
Köln einem Antrag der Geschäftsführung der SPRUNG-
brett gemeinnützige GmbH – Beschäftigungsinitiative 
der StädteRegion Aachen – auf Ausnahme Genehmi-
gung gem. § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NRW vom 31.05.2010 
stattgegeben. Danach ist die Gesellschaft für die Jah-
re 2010 bis 2014 von der Pflichtprüfung durch einen 
Wirtschaftsprüfer befreit unter der Bedingung, dass das 
Rechnungsprüfungsamt der StädteRegion Aachen die 
Prüfung des Jahresabschlusses durchführt.
Das Rechnungsprüfungsamt der StädteRegion Aachen 
hat für den Jahresabschluss 2014 und für den Lagebe-
richt am 13.08.2015 den Bestätigungsvermerk nach § 
108 Abs. 1 Satz 2 GO NRW wie folgt erteilt:
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„Der Jahresabschluss 2014 der SPRUNGbrett gemein-
nützige GmbH wurde unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und des Lageberichts geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter der Gesellschaft.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und Lageberichts.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der SPRUNGbrett 
gemeinnützige GmbH. Der Lagebericht gibt eine zutref-
fende Vorstellung von der Lage des Unternehmens und 
stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

Im Ergebnis hat die Prüfung zu keinen Einwendungen 
geführt.“

3. Der Jahresabschluss nebst allen Anlagen und der Lage-
bericht liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 
Mauerfeldchen 72, 52146 Würselen, nach Veröffentli-
chung 4 Wochen zur Einsichtnahme aus.

 
Würselen, den 16.10.2015        SPRUNGbrett 

gemeinnützige GmbH 
 -Beschäftigungsinitiative 
der StädteRegion Aachen-

Der Geschäftsführer
Prof. Dr. Axel Thomas


